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Klinische Kriterien 

 Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (z. B. Husten, Halsschmerzen, 

Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen und/oder 

 Plötzlich auftretende Anosmie oder Ageusie (Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns) 

 

Beprobungskriterien 

 Der Test wird allen symptomatischen Personen empfohlen, welche die klinischen Kriterien 

erfüllen 

 Kantonsärztinnen und Kantonsärzte können beschliessenanordnen, asymptomatische 

Personen in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen zu testen, wenn das gerechtfertigt ist, um 

die Ausbreitung des Virus (Krankheitsausbrüche) innerhalb der Einrichtung zu verhindern und 

zu kontrollieren 

 

Bei begrenzter Verfügbarkeit der Tests wird empfohlen, vorrangig diejenigen zu testen, die die klinischen Kriterien und 

mindestens eines der nachstehenden Kriterien erfüllen:  

 Hospitalisierte Personen (unabhängig vom Schweregrad der Symptome) 

 Besonders gefährdete Person (ab 65 Jahren, Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische 

Atemwegserkrankungen, Immunsuppression, Krebs) 

 (Gesundheits-) Fachpersonen mit direktem Kontakt (< 2m für > 15 Minuten) zu Patientinnen und Patienten oder 

Bewohnerinnen und Bewohnern in Spitälern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen (z.B. 

Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen) 

 

Epidemiologische Kriterien 

 Epidemiologischer Link zu einem laborbestätigten Fall: enger Kontakt (< 2 m während > 15 

Minuten) oder indirekter Kontakt mit einem laborbestätigten COVID-19-Fall (z.B. während 

eines Ausbruchs in einem Altersheim) 

 

Meldekriterien 

 Diagnostizierende Laboratorien melden: 

- alle mittels PCR nachgewiesenen positiven Befunde 

innerhalb von 24 Stunden an das Kantonsarztamt und das BAG 

- die mittels PCR nachgewiesenen negativen Befunde als tägliches Total in 

aggregierter Form täglich ans BAG 

 Ärztinnen und Ärzte melden innerhalb von 24 Stunden an das Kantonsarztamt und das BAG: 

- klinische Befunde von hospitalisierten Personen mit: 

 laborbestätigter COVID-19 Diagnose mittels PCR oder 

 klinischen Kriterien und CT-Scan vereinbar mit COVID-19 und negativer PCR 

ohne andere Ätiologie oder 

 klinischen und epidemiologischen Kriterien und negativer PCR ohne andere 

Ätiologie 

- Klinische Befunde von Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen sowie anderen 

sozialmedizinischen Institutionen (z.B. Institutionen für Menschen mit 

Beeinträchtigungen) mit: 

 laborbestätigter COVID-19 Diagnose mittels PCR 

- klinische Befunde von verstorbenen Personen mit: 

 laborbestätigter COVID-19 Diagnose mittels PCR oder 

 klinische Kriterien und CT-Scan vereinbar mit COVID-19 oder 
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